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Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement  
 

Gestaltungsempfehlungen für den Report und Hinweise zur praxisbezo-
genen Aufgabe1 
 
Zur praxisbezogenen Aufgabe soll der Prüfling einen maximal dreiseitigen Report anfertigen. 
Die Reporterstellung soll sich an den nachfolgenden Gestaltungsempfehlungen orientieren, 
damit ein reibungsloser Prüfungsablauf sowie insbesondere die adäquate Gestaltung des 
Fachgesprächs durch den Prüfungsausschuss gewährleistet werden kann.  
 
Allgemeine Hinweise zum Report 
Der Report ist nicht zu genehmigen und wird nicht bewertet. Der Report bezieht sich auf die 
tatsächlich durchgeführte praxisbezogene Aufgabe. Der Prüfungsausschuss führt das fallbe-
zogene Fachgespräch ausgehend von dem erstellten Report.  
Wird der Report bis zum Tag der schriftlichen Abschlussprüfung Teil 2 nicht abgegeben, wird 
dieser Prüfungsbereich mit null Punkten bewertet, sodass die Prüfung insgesamt nicht be-
standen werden kann. 
 
Gestaltungshinweise für den Report 
Der Report hat ein Deckblatt. Auf diesem werden der Name des Prüflings und der des Aus-
bildungsunternehmens, der Durchführungszeitraum und das Thema der praxisbezogenen 
Aufgabe aufgeführt. Zudem hat der Ausbildende zu bestätigen, dass die Aufgabe vom Prüf-
ling eigenständig im Betrieb durchgeführt worden ist.  
Der Report hat (ohne Mitrechnung des Deckblattes) einen Umfang von maximal drei DIN A 
4-Seiten und wird einseitig beschrieben. 
 
Die Schriftgröße ist „11“, Schriftart „Arial“; der Abstand beträgt 1,5 Zeilen. 
Die Seiten haben einen linken und rechten Rand von 2,5 cm. Oben und unten beträgt der 
Rand 2,0 cm. 
Sie werden fortlaufend nummeriert. Auf jeder Seite stehen Name und Prüflingsnummer. 
Sie werden in der „Ich-Form“ und in deutscher Sprache verfasst.  
Der Report muss der IHK am Tag der schriftlichen Abschlussprüfung Teil 2 vorliegen.  
Der Report enthält keine Anlagen. 
 
Hinweise zur praxisbezogenen Aufgabe  
Neben den empfohlenen Anforderungen für den Report können für die praxisbezogene Auf-
gabe folgende Anforderungskriterien als Orientierungsmaßstab zu Grunde gelegt werden: 
 
1. Berufs- und Betriebsbezug 
Die praxisbezogene Aufgabe hat Bezug zu den Ausbildungsinhalten des Berufsbildes „Kauf-
mann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement“. Sie deckt mehrere Lernziele der ge-
wählten Qualifikationseinheit gemäß Ausbildungsrahmenplan ab. Die Bearbeitung der praxis-
bezogenen Aufgabe erfordert einen Lösungsprozess. Mindestens ein Teil eines realen Ge-
schäftsprozesses wird dabei abgebildet. 
 
2. Abbildung einer vollständigen beruflichen Handlung 
Die praxisbezogene Aufgabe umfasst eine Planungs-, Vorbereitungs-, Durchführungs- sowie 
Auswertungsphase. Der/die Auszubildende kann durch die Bearbeitung der praxisbezoge-
nen Aufgabe seine/ihre berufliche Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen. 
  

                                                           
1 In diesem Text wird von „dem Report“ im Singular gesprochen – die Gestaltungsempfehlungen sollen jedoch immer für beide „Reporte“ gelten. 
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3. Bearbeitung der praxisbezogenen Aufgabe 
Die praxisbezogene Aufgabe ist keine Routineaufgabe für den/die Auszubildende/-n, son-
dern hat herausfordernden Charakter. Bei ihrer Bearbeitung können Probleme und Konflikte 
bzw. veränderte Bedingungen auftreten, die eine flexible Reaktion des/der Auszubildenden 
erforderlich machen. Die Umsetzung des Lösungsprozesses erfordert die Berücksichtigung 
bzw. Abstimmung mit verschiedenen Schnittstellen (z. B. vor- und nachgelagerte betriebliche 
Abläufe/Bereiche, Vertriebspartner, Kollegen, Vorgesetzte, Experten etc.). 
 
4. Gestaltungsspielraum 
Die praxisbezogene Aufgabe bietet in Abstimmung mit Verantwortungsträgern oder Prozess-
verantwortlichen organisatorische Freiheitsgrade oder Verantwortungs- und Entscheidungs-
spielräume für den/die Auszubildende/n (z. B. hinsichtlich des Vorgehens, der Einbindung 
von Vertriebspartnern, Terminen, Budget etc.). Es gibt alternative Lösungswege und Vorge-
hensweisen, die der/die Auszubildende zur Bearbeitung der praxisbezogenen Aufgabe wäh-
len bzw. selbständig (in Absprache mit dem/der Ausbildungsverantwortlichen) entwickeln 
kann. 
 
5. Auswertbarkeit 
Die Ergebnisse der praxisbezogenen Aufgabe ermöglichen eine Bewertung, z. B. hinsichtlich 
der Wirtschaftlichkeit oder des Kundennutzens, die der/die Auszubildende selbständig vor-
nehmen kann. 
Der/die Auszubildende hat die Möglichkeit zu reflektieren, inwieweit die Ziele der Aufgabe er-
reicht wurden und kann ggf. Verbesserungsvorschläge ableiten. Die Reflektion einer durch-
geführten praxisbezogenen Aufgabe muss nicht zwingend in die Feststellung eines erfolgrei-
chen Ergebnisses münden - auch die schlüssige Auseinandersetzung mit einem unerwarte-
ten oder unerwünschten Ergebnis kann ein wirklichkeitsnahes Fazit sein. 
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